Checkliste: Kann Prozesskostenhilfe (PKH) beantrag werden?
1. Anspruch prüfen: Prüfen, ob die Person grundsätzlich PKH beantragen darf
☐ Geringes Einkommen oder Vermögen: Einkommen reicht nicht, um Gerichts- und Anwaltskosten selbst zu tragen.
☐ Keine PKH im Strafverfahren, z.B. wegen Diebstahl im Betrieb; stattdessen ggf. Pflichtverteidiger möglich.
Wichtig: Liegt eine Rechtsschutzversicherung vor, ist ein PKH-Antrag grundsätzlich nicht zulässig.
2. Rechtliche Voraussetzungen
☐ Erfolgsaussichten der Klage oder Klageverteidigung müssen bestehen
· Das Gericht führt ein summarisches Vorverfahren durch.
· Es müssen hinreichende Erfolgsaussichten bestehen.
☐ Keine Mutwilligkeit der Klage
· Die Rechtsverfolgung muss auch dann sinnvoll sein, wenn die Kosten selbst getragen werden müssten.
3. Zuständigkeit und Form des Antrags
☐ PKH-Antrag beim zuständigen Gericht einreichen
· Antragstellung erfolgt bei dem Gericht, das auch für die Klage örtlich und auch sachlich zuständig ist.
☐ Immer den offiziellen Vordruck verwenden
· Vordrucke sind bundeslandspezifisch.
Tipp: Downloads der Vordrucke sind auf den Internetseiten der jeweiligen Gerichte verfügbar.
4. Vollständige Erklärung über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse
☐ Sicherstellen, dass die Erklärung sofort mit der Klage abgegeben wird
Wichtig: Ohne diese Erklärung keine Bewilligung der PKH, selbst wenn die Klage Aussicht auf Erfolg hätte. Das gilt selbst bei dringenden Verfahren.
☐ Folgende Unterlagen müssen der Erklärung beigefügt werden
· Einkommensnachweise
· Bürgergeld-Bescheid
· Kontoauszüge
· Nachweise zu Vermögen und Verbindlichkeiten
· Rechnungen, Verträge, Darlehensunterlagen etc.
· Übersicht über laufende Ausgaben (Miete, Strom usw.)
☐ Prüfen, ob jede Zahl belegt ist
· Fehlende Belege führen häufig zu Verzögerungen oder Ablehnungen.
5. Besondere Hinweise für besondere Eilverfahren 
☐ Bei sofortigem Handlungsbedarf (z. B. einstweilige Verfügung) Unterlagen besonders schnell einreichen
Wichtig: Manche Verfahren werden sehr schnell abgeschlossen – wenn die Erklärung fehlt, wird PKH abgelehnt. Erklärung deshalb immer gleichzeitig mit der Klage einreichen, niemals nachreichen wollen.
6. Pflichten nach der Bewilligung 
☐ Mitteilungspflichten beachten!
· Verbesserungen der finanziellen Lage (z. B. höheres Einkommen) müssen sofort mitgeteilt werden.
Wichtig: Das Gericht kann bis zu vier Jahre nach Verfahrensende Rückzahlungen verlangen.
☐ Nachträgliche Entlastungen prüfen
· Verschlechtert sich die finanzielle Situation, können Raten verringert oder gestrichen werden.


Dieser kostenlose Download stammt aus einer Ausgabe von „Schwerbehindertenvertretung heute“. Sollten Sie noch kein Abonnent sein, können Sie Ihre KOSTENLOSE Gratis-Ausgabe“ jetzt kostenlos anfordern. Ich bin sicher: Sie werden begeistert sein!
· Ja, ich möchte „Schwerbehindertenvertretung heute“ GRATIS testen und von allen Vorteilen profitieren: 

Ich erhalte gratis die 1. Ausgabe des 8-seitigen Informationsdienstes „Schwerbehindertenvertretung heute“. Kostenlos und ohne jedes Risiko – sowohl in Print als auch digital als pdf. Die Probeausgaben beider Formate darf ich in jedem Fall behalten. Ebenso darf ich die Gratis-Broschüre „So setzen Sie das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) in der Praxis erfolgreich um“ in jedem Fall behalten. Nach Erhalt habe ich eine Ansichtszeit von 4 Wochen. Nun gibt es verschiedene Möglichkeiten
1. Beide Formate konnten mich überzeugen: Dann muss ich nichts weiter tun. Melde ich mich innerhalb der Ansichtszeit nicht beim Verlag, erhalte ich automatisch die weiteren Ausgaben zu einem Preis von 20,90 € + 10,45 € = 31,35 € pro Ausgabe + MwSt. + 2,60 € Versand. Der Informationsdienst erscheint monatlich mit 8 Sonderausgaben und 2 Indizes pro Jahr. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen.
2. Ich möchte „Schwerbehindertenvertretung heute“ nur in Print oder nur digital als PDF weiter beziehen: Dann gebe ich Ihnen in diesem Fall innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Ausgaben Bescheid, welche Variante ich gerne weiterbeziehen möchte. Dann beträgt der Preis für Print 20,90 € + MwSt. + 2,60 € Porto und Versand und für die digitale PDF-Version 20,90 € + MwSt. je Ausgabe. Ich kann den Bezug jederzeit zum Ende des nächsten Monats kündigen. Ich melde mich auch innerhalb der 4 Wochen nach Erhalt der Gratisausgabe, falls ich wider Erwarten keinen weiteren Bezug wünsche.
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Vorname, Name:	____________________________________
Firma:		____________________________________
Straße + Nr.:	____________________________________
Postleitzahl:		____________________________________
Ort:			____________________________________
E-Mail:		____________________________________
Telefon:		____________________________________
Unterschrift:	____________________________________

Jetzt ausfüllen und absenden:
· Fax: 0931-4170497
· Telefon: 0931-4170427
· Post: Praktimedia GmbH, Winkelhausen 27, 51519 Odenthal
· E-Mail: kundenservice@praktimedia.de
· Oder auf www.praktimedia.de

Unser Angebot richtet sich nur an Unternehmen, Industrie, Gewerbe, Handwerk, Handel, freie Berufe, öffentliche oder karitative Einrichtungen, den öffentlichen Dienst und Behörden sowie Verbände oder vergleichbare Institutionen und ist ausschließlich zur Verwendung in der beruflichen bzw. gewerblich oder selbständigen Arbeit vorgesehen. Nähere Auskünfte zum Datenschutz finden Sie unter www.praktimedia.de
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